
 
 



ordre public: Vorbehaltsklausel des Internationalen Privatrechts 

In den Normen des Internationalen Privatrechts ist geregelt, welches Recht angewendet 
werden muss, wenn der Sachverhalt die Rechtsordnungen mehrerer Staaten berührt. 

Danach sind bei Vorliegen der Voraussetzungen die ausländischen Rechtsnormen auch 
anzuwenden, wenn die deutsche Rechtsordnung eine andere Regelung enthält. 

Eine Ausnahme dieses Grundsatzes enthält Art. 6 EGBGB, "ordre public" genannt: 

Danach ist die Rechtsnorm eines anderen Staates nicht anzuwenden, wenn sie mit 
wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts, insbesondere den Grundrechten, unvereinbar 
ist. 

EGBG (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch): 

Art 6 
Öffentliche Ordnung (ordre public) 

Eine Rechtsnorm eines anderen Staates ist nicht anzuwenden, wenn ihre Anwendung zu 
einem Ergebnis führt, das mit wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts offensichtlich 
unvereinbar ist. Sie ist insbesondere nicht anzuwenden, wenn die Anwendung mit den 
Grundrechten unvereinbar ist. 

 

Kommentar: 

Als Umkehrschluß zu der oben genannten Antwort des Landrates drängt sich auf, daß es also 
auch keinen Staat BRD geben kann. Weiterhin bemerkenswert ist der zu findende Verweis 
auf internationales Privatrecht und auf den „ordre public“. Warum wird hier in einer Frage der 
Staatsangehörigkeit ausgerechnet auf Privatrecht verwiesen? Dies bietet breiten Raum für 
Spekulationen aber klare Aussagen um welche konkrete Staatsangehörigkeit es denn nun 
geht, sind nicht zu finden. Eine Benennung scheint offenbar von öffentlicher Seite untersagt 
zu sein. 
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